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1. Ausgangslage 
 
1.1 Allgemeines 
 
Lengnau hat in den letzten Jahren und vor a llem nach der Eröf fnung der 
A5 sowohl a ls Wohn- und Arbeitsstandort an Prof il gewonnen. Die guten 
Verkehrsverbindungen nach Biel, Solothurn und Bern, die ausgebaute In-
f rastruktur und öf fentlichen Einrichtungen sowie das weitgehend intakte 
Umfeld lassen auch in Zukunft eine Nachfrage nach Bauland für Wohnen 
und Arbeiten erwarten.  
 
Nutzungspläne sind zu überprüfen und nötigenfa lls anzupassen, wenn sich 
die Verhältnisse wesentlich geändert haben (Art. 21 Abs. 2  RPG). In der 
Praxis heisst das, dass Nutzungspläne a lle 10 bis 15 Jahre zu überarbeiten 
und an die geänderten Verhältnisse sowie die aktuellen Rechtsgrundlagen 
von Bund und Kanton anzupassen sind.  
 
Der Gemeinderat hat den Revisionsbedarf  bereits 2007 festgestellt  und im 
März 2008 eine Spezia lkommission mit der Vorbereitung und Begleitung 
der OP-Revision beauftragt.  
 
In einer ersten Phase wurden gestützt auf  den Kantonalen Richtplan die 
Baulandreserven erhoben. Dabei musste festgestellt  werden, dass prak-
tisch kein Spielraum für die Ausscheidung neuer Wohnbauzonen besteht. 
 
Para llel zu den Entwurfsarbeiten wurde mit dem Amt für Gemeinden und 
Raumordnung sowie Vertretern der Region die Erweiterung und Aufwer-
tung der Industriezone Lengnaumoos zum wirtschaftlichen Entwicklungs-
standort (ESP) vereinbart. 
 
Die Entwürfe der revidierten Planungsinstrumente wurden in je einer Ar-
beitsgruppe bearbeitet: 
• Bauminventar / Ökologie im S iedlungsgebiet 
• Verkehr  
• Baureglement 
 
 
1.2 Zielsetzung und Problemstellung 
 
Die Einwohnergemeinde Lengnau strebt abgestimmt auf  das Leitbild des 
Gemeinderates vom 5. Februar 2008 ein qualitatives und nachhaltiges 
Wachstum mit einem Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Entwick-
lung und Bevölkerungszuwachs an. Dazu will der Gemeinderat die Pla-
nungsinstrumente auf  die Bildung von Schwerpunkten in den Bereichen 
«Wohnen und Arbeiten in Lengnau» mit hoher Wohnqualität ausrichten. 
Er ist sich bewusst, dass bei letzterem in gewissen Quartieren Nachholbe-
darf  besteht und Änderungen nicht so rasch herbeigeführt werden kön-
nen. Die Wohnqualität soll auch durch Verkehrs-Massnahmen verbessert 
werden. 

bisherige Entwick-

lung 

gesetzlicher Auftrag 

Vorgehen 
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Im Richtplan Agglomeration Biel liegt der Schwerpunkt für die Gemeinde 
Lengnau in der Industrie nicht aber beim Wohnen. Hier soll ein gewisser 
Ausgleich geschaffen werden. 
 
Mit der Ablösung von Zonen mit Planungspf licht, zu denen noch keine  
Überbauungsordnung besteht, soll durch einfachere und für die Realisie-
rung förderliche Planungsmittel das grundsätzlich in ausreichendem 
Masse vorhandene Wohnbauland marktfähig  gemacht werden. 
Im Bereich Arbeiten will der Gemeinderat die guten Standortvorausset-
zungen nutzen und mit grösseren Gewerbebaulandreserven im Lengnau-
moos für die Neuansiedlung von Betrieben bereit sein. 
Die Planungsinstrumente sollen zeitgemäss aufgearbeitet und übersicht-
lich gesta ltet werden. 
 
Die Ortsplanung von Lengnau wurde Ende der 80er Jahre erarbeitet, im Ju-
ni 1992 beschlossen und am 16. September 1993 genehmigt. S ie besteht 
aus dem Zonenplan und dem Baureglement sowie dem «Verkehrsricht-
plan». Der Zonenplan Landschaft wurde am 22. März 2005 genehmigt. 
Seit der letzten OP-Revision wurden diverse Zonenplanänderungen vorge-
nommen sowie Überbauungsordnungen erlassen und weitgehend umge-
setzt. Diverse ä ltere Überbauungsordnungen sind zu überprüfen. 
 
Lengnau weist noch Wohnbaulandreserven im Umfang von ca. 13.4 ha aus 
sowie Reserven für das Gewerbe im Umfang von 10.2 ha. Die vorhandenen 
Wohnbaulandreserven werden aus unterschiedlichen Gründen jedoch nur 
zögerlich überbaut.  
 
In den Bereichen Verkehr und Ökologie im Siedlungsgebiet geht es dar-
um, die vorhandenen Pläne und Inventare zu überprüfen, zu aktualisieren 
und auf  die heutigen Bedürfnisse abzustimmen. 
Der Zonenplan Landschaft stellt  ein zeitgemässes Planungsinstrument 
dar, das auf  die Güterumlegung und die ökologischen Massnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Bau der A5 abgestimmt ist. Er soll an den geänder-
ten Zonenplan angepasst werden und das gesamte Gemeindegebiet um-
fassen. 
 

 
 
2. Grundlagen 
 
Die wichtigsten Grundlagen sind: 
- Bauminventar vom März 1990 
- Grünf lächeninventar vom März 1990 
- Zonenplan vom 16. September 1993 
-  Baureglement vom 16. September 1993 
-  Richtplan Verkehr vom 16. September 1993 
- Nutzungskonzept Schule, Kultur Sport, Freizeit vom März 1998 
- Strassen- und Wegreglement vom 6. Januar 1999 

Bestehende Pla-

nungsinstrumente 

Baulandreserven 

Verkehr und Land-

schaft 
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-  Bauinventar der Gemeinde Lengnau vom 16. September 2003 
- Zonenplan Landschaft vom 22. März 2005 
-  Konzept Zonen Tempo 30 vom 17. September 2007 
- Leitbild des Gemeinderates vom 5. Februar 2008 
- div. Überbauungsordnungen 
-  Überf lutungshöhen Lengnaumoos, Hunziker, Zarn & Partner vom 31. 

Juli 2009 
- Gefahrenkarte vom August 2009 
 
 
 
3. Entwicklungsabsichten 
 
3.1 Übersicht 
 
Die Gemeinde strebt ein qualitatives und gezieltes Wachstum an.  
Bei Ein- und Umzonungen, die eine wesentliche Wertvermehrung zur Folge 
haben, soll der planerische Mehrwert abgeschöpft werden. 
 
Die bauliche Entwicklung im Bereich Wohnen soll dazu führen, dass quali-
tativ hochwertiger Wohnraum erstellt  wird. Mit zusätzlichen Nutzungs-
möglichkeiten im bebauten Gebiet soll eine Modernisierung des grossen 
und qualitativ of t unterdurchschnitt lichen Wohnungsbestandes unter-
stützt werden. 
Der Wohnungsbau soll mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Lengnau-
moos (ESP Arbeiten) Schritt ha lten können. Dazu müssen entsprechende 
Wohnbauzonen zur Verfügung gestellt  werden können. Die Gemeinde er-
wartet dazu einen entsprechenden Bonus in der Grössenordnung von 10–
20% und prüft die Lanc ierung eines ESP Wohnen. 
Der Ortskern soll seinen dörf lichen Charakter erhalten, wobei das Zentrum 
mit Läden und Dienstleistungsbetrieben attraktiv bleiben und wo möglich 
aufgewertet werden soll. 
 
Das Bauinventar ist durch die Kantonale Denkmalpf lege erarbeit und in 
Kraf t gesetzt worden. Es soll in behördenverbindlicher Weise in die 
Ortsplanung einf liessen. 
 
Der Verkehrsrichtplan ist auf  das Konzept Zonen Tempo 30 auszurichten. 
Diese Zonen sind mehr oder weniger f lächendeckend vorgesehen. 
 
Die S iedlungsentwicklung und der Verkehr sollen aufeinander abgestimmt 
werden. Besondere Beachtung ist dem Langsamverkehr (Langsamver-
kehrszonen, Fuss- und Radwegnetz ergänzen, Schulwegsicherung) zu 
schenken. 
 
Verbesserungen des öf fentlichen Verkehrs geht die Gemeinde zusammen 
mit der Regionalplanung aktiv an. Z iel ist ein durchgehender Halbstunden-
Takt auf  der Bahnlinie Biel-Solothurn mit kürzerer Fahrzeit und schlankerer 
Anbindung an die Schellzugsverbindungen. 

Allgemein 

Siedlungsentwicklung 

und -gestaltung 

Verkehr / Umwelt 
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Die Gefahrenkarte wurde para llel zum Entwurf  der OP-Revision erarbeitet 
und hat zur Folge, dass im Lengnaumoos Massnahmen getrof fen werden 
müssen, damit dieser ESP-Standort weiter entwickelt werden kann.  
 
Die wertvollen Landschaftselemente sind durch den Zonenplan Land-
schaft von 2005 erfasst und ausreichend geschützt. Naherholungsräume 
sind im und ums S iedlungsgebiet ausreichend vorhanden. 
Ein Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) liegt von der Regionalplanung 
REPLA Büren vor. Eine ÖQV-Planung zur Abgeltung ökologischer Massnah-
men der Landwirtschaft besteht bereits. 
 
Das Baureglement hat sich im Baubewilligungsverfahren grundsätzlich 
bewährt und bietet keine speziellen Probleme.  
Aufgrund übergeordneter Erlasse, den Erfahrungen im Baubewilligungs-
verfahren und anderweitig  beobachteter Tendenzen sind folgende Berei-
che zu prüfen und teilweise neu zu regeln:  
- Bauabstand von Gewässern 
- Reduzierte Bauabstände bei nachbarlicher Zustimmung 
- Zonen mit Planungspf licht 
- Zonen für öf fentliche Nutzungen 
- Baugesta ltung und Ortsbildpf lege 
- Übereinstimmung mit dem Organsationsreglement 
Es soll geprüft werden, ob das Baureglement nach dem neuen Muster des 
Kantons strukturiert werden soll. 
 
Die Bauzonen sind grundsätzlich erschlossen. Das GEP und der GWP liegen 
vor. Die wichtigsten Werkleitungen sind auf  eine Bewohnerzahl ausgelegt, 
die über den Z ielen der OP-Revision steht.  
Die Strassen sind weitgehend gut ausgebaut. Die Massnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung sind weiterzuführen.  
Wo im Rahmen von Ein- und Umzonungen weitere Erschliessungsanlagen 
nötig  sind, ist deren Erstellung und F inanzierung vertrag lich sicherzustel-
len.  
 
Die Erschliessung durch den öf fentlichen Verkehr besteht durch die Re-
g ionalzüge Biel–Solothurn–Olten und eine Buslinie nach Grenchen.  
 
F lächen für öf fentliche Nutzungen sind ausreichend sichergestellt .  
 

Landschaft / Erholung 

/ Landwirtschaft 

Baureglement 

Infrastrukturen 

Öffentlicher Verkehr 

Öffentliche Nutzun-

gen 



E i nwohnerg emei nde Leng na u 9  ec opti ma  
Rev ision Or tsplanung 
Er läuter ungsber icht 

3.2 Bevölkerung, Betriebe, Schule 

Jahr 1950  1960  1970  1980  1990  2000  2010  

Einwohner 2782  3524  4736  4317  4579  4459  4599  

Zunahme %   26.7 34.4 - 8 .2  6 .1  -2 .6  3 .11 

 
Auffä llig  sind nach einem sehr starken Wachstum von 1950 bis 1970 der 
starke Bevölkerungsrückgang zwischen 1970 und 1980 (Uhrenkrise), resp. 
die Stagnation seit 1990, die verschiedene Ursachen hat.  
 
Gemäss dem Massnahmenblatt A_01 des Kantonalen Richtplans 2007 (Da-
tensatz 2009) rechnet der Kanton mit einer durchschnitt lichen Bevölke-
rungszunahme in den nächsten 15 Jahren von insgesamt 4%. Der Kanton 
geht davon aus, dass die Bevölkerungszahl innert 15 Jahren (bis 2024) um 
180 Personen auf  rund 4681 Personen ansteigt (31.12.2010 4599 Perso-
nen). Die Altersstruktur liegt leicht neben dem kantonalen Durchschnitt 
mit leichter Tendenz zu einer Übera lterung, was auf  die schwache Bautä-
tigkeit der letzten Jahre mit unterdurchschnitt lichem Anteil junger Famili-
en zurückzuführen ist. 
 
Die Schülerzahlen sind entsprechend der Bevölkerungsentwicklung eben-
fa lls tendenziell rückläuf ig , dafür ist mehr Schulraum für neue Unter-
richtsformen erforderlich. 
 
Die Anzahl der Betriebe blieb zwischen 1990 und 1995 praktisch unverän-
dert bei 244 Arbeitsstätten und sank bis 2005 auf  190 Betriebe. Die Zahl 
der Beschäftigten entwickelte sich im g leichen Rahmen und wies 2005 
noch 995 [1990: 1242] Vollzeitbeschäftigte und 454 [1990: 430] Teilzeitbe-
schäftigte aus. 
 
 

                                                             
 

Kantonale Prognose 

Bevölkerungsent-

wicklung 

Schule 
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3.3 Baulandbedarf  
 
Die Erhebung des 15-jährigen Baulandbedarfs für das Wohnen stützt sich 
auf  das Massnahmenblatt A_01 des kantonalen Richtplans. Bei der Ermitt-
lung wurden die erwartete Bevölkerungsentwicklung und der zusätzliche 
Raumbedarf  der bereits ansässigen Bevölkerung berücksichtigt. Die durch-
schnitt liche Ausnützungszif fer AZ  wird mit 0 .3  vorgegeben. Zudem wurde 
für Lengnau ein Gewichtungsfaktor von 1.0  (übrige Gemeinden) eingesetzt.  
Gestützt auf  diese Berechnungsgrundlagen beträgt der kommunale Bau-
landbedarf  Wohnen ca. 11.3  ha. 
 
Die kantonale Arbeitsgruppe Entwicklungsschwerpunkte hat der Aufnah-
me der Arbeitszone Lengnaumoos ins ESP-Programm am 24. April 2007 
zugestimmt. Als kantonaler ESP ist das Gebiet im Richtplan S iedlung und 
Verkehr der Region Biel eingef lossen. Dabei handelt es sich um einen ESP-
A Standort, bei denen der Kanton F lächen für Industrie/Gewerbe und a l-
lenfa lls Logistik reservieren und die Nutzungen von Verkauf  und Freizeit 
vermeiden möchte. Mit dem ESP ist eine Ausdehnung dieser Arbeitszone 
bis an die Gemeindegrenze von Pieterlen verbunden. Beim Bedarf  des Ge-
werbes (Arbeiten) verlangt der Kanton für F lächen ab 0.5  ha die Erschlie-
ssung durch den öf fentlichen Verkehr.  
 
 
 
4. Zonenkapazität 
 
Bei Planungsbeginn Anfang 2008 verfügte die Gemeinde Lengnau in den 
Wohnzonen, den Wohn- und Gewerbezonen, den Zonen mit Planungs-
pf licht und den Zonen mit bestehenden Überbauungsordnungen über 
theoretische Wohnbaulandreserven im Umfang von 13.4 ha. Die Gewerbe-
landreserven betrugen 10.2 ha. 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage sind für eine normale Entwicklung in den 
Bereichen Wohnen und Arbeiten keine zusätzlichen F lächen erforderlich. 
Ausserhalb der Vorgaben des kantonalen Richtplans können für das Ge-
werbe Baulandreserven geschaffen werden, wenn sie in einem regionalen 
oder kantonalen Konzept vorgesehen sind, was für die Erweiterung der In-
dustriezone Lengnaumoos zutrif f t  (vg l. 3 .3 ). 
 
 
 
5. Planungsinstrumente 
 
5.1 Zonenplan 
 
Der Zonenplan legt die Bau- und Spezia lzonen sowie die Gebiete mit 
Lärmaufstufung längs der Bahnlinie fest. Er ist im S inne einer Nachfüh-
rung auf  die heutigen Gegebenheiten (Umzonungen überbauter Gebiete 
und Grenzbereinigungen) angepasst worden.  

Baulandbedarf Woh-

nen gemäss kantona-

lem Richtplan  

Baulandbedarf für  

das Gewerbe  

Fazit 

Allgemein 
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Die bedeutenden Änderungen, mit denen die bauliche Entwicklung der 
nächsten Jahre erheblich mitgeprägt wird, betref fen:  

- die Ablösung der ZPP 1 im Dorf  durch die Mischzone Dorf  mit der Aus-
dehnung der Kernzone in das Gebiet Krähenbergstrasse/Ölestrasse 

- die Ablösung ZPP 9 Solothurnstrasse durch die Mischzone M2 

- die Erweiterung der ZPP «Lengnaumoos» zum wirtschaftlichen Ent-
wicklungsschwerpunkt 

 
Anpassungen an die vorhandene Struktur sowie eine kleine Ausdehnung 
der Wohnzone W2 im Gebiet Höheweg/Rohr sind von geringer Bedeutung 
für die Entwicklung Lengnaus (vg l. 6 .1 ). Auf  die explizite Darstellung von 
Landwirtschaftsland wird verzichtet. 
 
Wo Bauzonen an Wald angrenzen, wird durch die zuständige kantonale 
Waldabteilung der Waldrand bestimmt und mit dem Zonenplan festgelegt. 
In Lengnau haben bereits mehrere Waldfeststellungsverfahren stattge-
funden, die mit dem Zonenplan übernommen werden. Neue Verfahren 
mussten nur im Rahmen von Neueinzonungen vorgenommen werden. 
 
Die Naturgefahren sind anhand der Gefahrenkarte im Zonenplan und im 
Zonenplan Naturgefahren dargestellt  (vg l. Kap. 8 .8  und Art. 54 Bauregle-
ment).  
 
 
5.2 Schutzzonenplan 
 
Der neue Schutzzonenplan übernimmt die Inhalte des Zonenplans Land-
schaft von 2005 und legt gestützt auf  das überprüfte und ergänzte Baum-
inventar vom Oktober 2008 innerhalb der Bauzonen die geschützten Ein-
zelbäume, Baumreihen und die Gebiete mit im Charakter zu erhaltenden 
Einzelbäumen sowie die historischen Verkehrswege mit Substanz fest. Als 
Hinweis enthält er die nach übergeordnetem Recht festgelegten Gewäs-
serschutzzonen, die Bauten und Baugruppen gemäss Bauinventar, die ar-
chäologischen Schutzgebiete, die F liessgewässer mit ihrer Ökomorpholo-
g ie sowie summarisch die Bau- und Grünzonen.  
 
 
5.3 Zoneplan Naturgefahren 
 
Der Zonenplan Naturgefahren legt die Gefahrenstufen im Perimeter der 
synoptischen Gefahrenkarte vom August 2009 grundeigentümerverbind-
lich fest. Ausserhalb dieses Perimeters wird auf  die Gefahren gemäss den 
Gefahreninventaren des Kantons verwiesen. 
 
 

Waldfeststellung 

Naturgefahren 

Ausgangslage 
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5.4 Baureglement 
 
Das Baureglement ist nach dem kantonalen Musterbaureglement von 
2006 vollständig  überarbeitet und neu strukturiert worden. Die Vorschrif -
ten zum Zonenplan Landschaft von 2005 wurden integriert. 
 
Die wesentlichen Änderungen betref fen die folgenden Bereiche: 
- Zulassung von F lachdächern mit Regelung der Attikageschosse 
- Reduzierter Gebäudeabstand mit Zustimmung des Nachbarn 
- Verzicht auf  Mehrlängen- und Mehrbreitenzuschlag 
- Überarbeitung und Ergänzung der Spezia lzonen-Vorschrif ten (ZPP, 

ZöN, ZSF) 
- Überarbeitung und Ergänzung der Schutzgebiets-Vorschrif ten 
- Diverse Vorschrif ten zum nachhaltigen Bauen: Nutzungsbonus für 

Bauten nach Minerg ie-P Standart; Grundstücksentwässerung mit Re-
tension; Anschlusspf licht an Energ ieversorgungsnetze; gemeinsame 
Heizwerke ab 6 Wohneinheiten; Einschränkung von Lichtemissionen 

- Vorschrif ten zum Gewässerraum und zu den Naturgefahren 
- Verankerung der Mehrwertabschöpfung 
- Neuregelung der Zuständigkeit: weitgehende Delegation an die Bau-

kommission und die Verwaltung 
 
 
5.5 Verkehrsrichtplan 
 
5.5.1 Funktion 
Der Verkehrsrichtplan besteht aus den Plänen «Strassenkategorien» und 
«Massnahmen».  
Mit den Massnahmenblättern werden die Zuständigkeit, die Koordination 
mit dem Kanton und weiteren Stellen dargelegt und Prioritäten gesetzt. 
Der Verkehrsrichtplan ist behördenverbindlich und wird durch den Ge-
meinderat beschlossen. 
 
5.5.2 Inhalte des Richtplans Verkehr 
Der Plan Strassenkategorien legt neben den Strassen die Fuss-, Wander- 
und Radwege fest und hat zur Folge, dass das Strassen- und Wegregle-
ment im S inne einer Aktualisierung angepasst werden muss. Die Mass-
nahmen sind in 9  Massnahmenblättern beschrieben und mit dem Mass-
nahmenplan loka lisiert. 
–  Nr. 1 : Gebiete mit Tempo 30-Zonen 
–  Nr. 2 : Erweiterung der Begegnungszone 
–  Nr. 3 : Verbesserung der Verkehrsknoten «Kreisel Kleinfeld» und «Zu-

bringer Industrie» 
–  Nr. 4 : Verkehrssicherheit Tempo 40 Oeleweg 
–  Nr. 5 : Parkplatzangebot im Zentrum 
–  Nr. 6 : Aufwertung Gemeindestrassen: Kleinfeld- und Kändlenstrasse 
–  Nr. 7 : Ergänzung Fuss- und Radwegnetz (8  Massnahmen) 
–  Nr. 8 : Park+Ride/ Bike+Ride beim Bahnhof  
–  Nr. 9 : Einheit liche S ignaletik 

Allgemeines 

Wesentliche Ände-

rungen 
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Als Hinweis enthält der Massnahmenplan die Buslinie und die Haltestellen 
des öf fentlichen Verkehrs sowie die reg ionalen und nationalen Radwege. 
 
5.5.3 Umsetzung 
Die Umsetzung erfolgt nach Dring lichkeit und im Rahmen der F inanzpla-
nung. Vorbehalten bleibt die Realisierung auf  vertrag licher Basis im Rah-
men von Bauvorhaben Dritter. 
 
 
5.6 Erschliessungsprogramm 
 
Das Erschliessungsprogramm wird auf  den Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung der OP-Revision erarbeitet. Aus heutiger S icht sind neue oder der 
Ausbau von Erschliessungsanlagen in den Gebieten Solothurnstrasse, 
Kirchmatt, Rohr und Lengnaumoos, ev. Eichholz sowie zur Aufwertung der 
Kleinfeld- und Kändlenstrasse erforderlich. 
 
 
5.7 Verträge 
 
Der Gemeinderat schliesst zu a llen wesentlichen Nutzungsplanänderun-
gen mit den Grundeigentümern Verträge über die Abschöpfung des pla-
nungsbedingten Mehrwerts ab. Zur geplanten Erweiterung der Industrie-
zone Lengnaumoos wird der Infrastruktur- und Mehrwertabschöpfungsver-
trag zu ergänzen sein. Grundlage dazu bildet die Richtlinie des Gemeinde-
rats über die Abschöpfung des planungsbedingten Mehrwerts vom Mai 
2010, die eine Gleichbehandlung a ller betrof fenen Grundeigentümer ga-
rantiert. 
 
 
 
6. Bauzonen 
 
6.1 Zonenplanänderungen 
 
Nachfolgend nicht beschrieben, jedoch im Zonenplan 1 ausgewiesen sind 
diverse Anpassungen an die heutigen Verhältnisse. 
 

ESP  Lengnaumoos 

(1c) 

Die wichtigste Änderung betrif f t  die 
Erweiterung der Industriezone Len-
gnaumoos zum Wirtschaftlichen Ent-
wicklungsschwerpunkt (ESP). Diese 
Erweiterung umfasst eine F läche von 
8.9  ha. Dabei wird auf  die Schreber-
gärten verzichtet. Mit den geänderten 
ZPP-Vorschrif ten werden das Nut-
zungsprof il präzisiert und die Anfor-
derungen für das Bauen in Gefahren-
gebieten def iniert.  

Vorbemerkung 
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Oelest rasse 

(91) 

Die ZPP Nr. 1  Dorf  wird durch die 
Mischzone Dorf  und zu einem kleinen 
Teil durch die Mischzone Kern abge-
löst. Im Gebiet Oelestrasse/Krähen-
bergstrasse soll im S inne einer Zen-
trumserweiterung eine dichte Nut-
zung ermöglicht werden. 
 

 
Solot hurnst rasse 

(82) 

Die ZPP Nr. 9  Solothurnstrasse wird 
durch die Mischzone M2 abgelöst. 
Zudem soll die Teilnahme am kanto-
nalen Programm ESP Wohnen geprüft 
werden. Dadurch erhoffen sich die 
Planungsbehörden eine baldige und 
qualitativ überdurchschnitt liche  
Überbauung. 
Das Bahnareal wird aus der Bauzone 
entlassen. 
  

Bürenst rasse 

(41–46) 

Mit der Umzonung von Wohnzone W2 
in Mischzone M2 wird auf  die beste-
hende Nutzung und die Lärmvorbela-
stung der Bürenstrasse reagiert. Dies 
hat für die Grundeigentümer keine 
erheblichen Auswirkungen. 
Andere Liegenschaften an der Büren-
strasse werden der Lärmempf indlich-
keitsstufe ES III zugeordnet (Aufstu-
fung). 

 
Rol l i  

Parz . 993, 1000, 

1001 

Mit der Umzonung von Gewerbezone in Wohnzone W2 soll einerseits das Wohnquartier 
aufgewertet und andrerseits der Umzug der F irma Spahr T raktoren in die Industriezone 
Lengnaumoos unterstützt werden. 

Höheweg–Rohr 

(92) 

Die Parz. 331 und ein Teil der Parz. 
Nrn. 149/150 werden von der Land-
wirtschaftszone in die Wohnzone W2 
(5306 m 2 ), resp. mit einem 15 m brei-
ten Streifen gegen den Wald der 
Grünzone zugewiesen. Für eine ratio-
nelle landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung ist diese F läche nicht ge-
eignet. 
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Chappe 

(94/95) 

Die Bauernhofzone von Kurt Burkhalter wird in Folge absehbarer Betriebsaufgabe im 
östlichen Teil durch die Mischzone Dorf , im westlichen Teil durch die Wohnzone W2 
abgelöst. 

UeO / ZPP  11 « Ro-

senweg»  

Die Überbauungsordnung «Rosen-
weg» vom 10. November 1992 konnte 
einzig  im südlichen Teil zu ca. 75 % 
umgesetzt werden. Für den westli-
chen Teil wurde 1997 eine Änderung 
vorgenommen, die jedoch auch nicht 
zur gewünschten Überbauung führte. 
Am 26. November 2010 ersuchten die 
Grundeigentümer der Parzelle 175 um 
eine Änderung der Überbauungsord-
nung für den nördlichen Teil, weil sich 
mit den Vorgaben der UeO keine wirt-
schaftlich tragbare Überbauung reali-
sieren lässt.  
Die Überprüfung der UeO durch den 
Ortsplaner und die heutigen Grundei-
gentumsverhältnisse zeigten, dass die 
UeO mit Vorteil durch eine ZPP, resp. 
durch eine normale Bauzone abgelöst 
wird.  
Die Parzelle 174 ist erschlossen und 
das Grundstück 2468 verfügt über ein 

Wegrecht, womit diese Grundstücke aus der 
Planungspf licht entlassen und der W2 zuge-
ordnet werden können. Für den Rest wird die 
neue Zone mit Planungspf licht ZPP 11 erlas-
sen, die reduzierten Abstände bei praktisch 
g leichbleibender Nutzung ermöglicht. Die UeO 
soll gestützt auf  ein konkretes Vorhaben erlas-
sen werden. Dabei wird die Gemeinde mit der 
Parzelle 2831 bezüglich Erschliessung invol-
viert sein. 

 
ZöN F Schulhaus 

Küpfgass 

Mit dem Erwerb der Parzelle Nr. 439 
durch die Gemeinde kann das Schul-
areal Küpfgasse arrondiert werden, d. 
h. die ehemalige ZöN E Kindergarten 
Fabrikstrasse und die Parzelle 439  
werden zur ZöN F geschlagen und 
über die Nerbenstrasse miteinander 
verbunden. Längerfristig  ermöglicht 
dies die Schaffung eines zusammen-
hängenden Schulareals ohne Durch-
gangsverkehr. 
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UeO Obermoos Der nördliche Teil der Überbau-

ungsordnung Obermoos vom 
3.12.1991 ist mit einer Wohnüber-
bauung realisiert. Dagegen ist der 
südliche Teil erst zu ca. 50 % ge-
nutzt. Der überbaute Teil kann so-
mit aus der UeO entlassen und der 
Wohnzone W2 zugeordnet werden, 
womit für zukünftige Umnutzungen 
etwas mehr Spielraum geschaffen 
werden kann. 

 
ZPP  4 Bahnhof 

(Sis t ierung) 

Die ZPP 4 Bahnhof  umfasst das Landi-Areal. Mit der Betriebsaufgabe der Landi auf  Ende 
2010 hat sich eine neue S ituation und die Chance ergeben zusammen mit der SBB a ls 
Grundeigentümerin eine Standortbestimmung und Neuorientierung vorzunehmen. Mit 
der S istierung der ZPP 4, d.h. sie wird durch diese Revision nicht bestätigt, kann unab-
hängig  der Planbeständigkeit zu gegebener Zeit eine neue Planungsvorlage ausgear-
beitet und zum Beschluss unterbreitet werden (vg l. obige Abbildung zur Lage). 

 
6.2 Bauzonenkapazität  
 
Der Zonenplan zeigt, dass die Umzonungen abgesehen von der Erweite-
rung der ZPP Lengnaumoos und der Wohnzone Rohr zu keiner Ausdehnung 
des Baugebiets führen. Das Gebiet Rohr konnte bei der letzten OP-Revision 
wegen der Lärmvorbelastung durch den inzwischen aufgehobenen 
Schiessstand Grot nicht eingezont werden. 
Eine Bilanz zur Kapazität der Bauzonen ist im Anhang aufgeführt. Diese 
belegt, dass im Bereich Wohnen mit den Wohn- und Mischzonen die Vor-
gaben des kantonalen Richtplans um 1 ha überschritten bleiben (Richtplan 
2009: 11,4 ha). Auszonungen von Bauzonen sind aufgrund der Erschlie-
ssung und der Lage der Baulandreserven weder möglich noch sinnvoll. 
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6.3 Nicht berücksichtigte Umzonungswünsche 
 
Gestützt auf  den Vorprüfungsbericht des Amtes für Gemeinden und 
Raumordnung vom 24. Februar 2010 konnte die folgenden Umzonungen 
nicht weiterverfolgt werden.  
 

Alpenbl ick Die vorgeschlagene Erhaltungszone Alpenblick wurde durch die kantonalen Stellen auf  
Grund ihrer Lage a ls nicht genehmigungsfähige isolierte Kleinbauzone beurteilt . 

Rebweg Den Liegenschaften innerhalb der 
Grundwasserschutzzone konnte auf-
grund neuerer gesetzlicher Bestim-
mungen keine Genehmigung in Aus-
sicht gestellt  werden. 

 
 
7. Erschliessung 
 
7.1 Strassen 
 
Die Strassenkategorien sind gestützt auf  das Strassen- und Wegreglement 
überprüft worden und mit dem Verkehrsrichtplan zum Teil neu festgelegt 
worden (vg l. 5 .6 ). Eine Anpassung des Reglements wird dadurch unerläss-
lich. Die Basiserschliessung von Lengnau ist bestehend, soll aber zum Teil 
ausgebaut, resp. der Strassenraum aufgewertet werden (vg l. Massnahme-
blatt 6 ). Die Zonenplanänderung Lengnaumoos erfordert den Ausbau der 
Sekundärerschliessung. Im Übrigen sind keine wesentlichen Strassenaus- 
oder Neubauten erforderlich.  
 
 
7.2 Langsamverkehr 
 
Für den Langsamverkehr soll das dichte Strassen- und Wegnetz zum Teil 
umgesta ltet (Zonen Tempo 30) und ergänzt werden. Namentlich achtet 
die Gemeinde darauf , dass die Durchlässigkeit des Langsamverkehr-
Netzes erhalten und wo möglich verbessert werden kann. Dazu sind 8  
Massnahmen vorgesehen (vg l. Massnahmenblatt 7 ). 
 
 
7.3 Öffentlicher Verkehr (öV) 
 
Das Zentrum von Lengnau und grosse Teile der Bauzonen sind durch die 
SBB-Bahn- und die BGU-Buslinie erschlossen. Mittelf rist ig  sind eine Ver-
besserung bei der Bahn mit der Einführung eines durchgehenden ½-
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Stundenaktes mit schlankeren Anschlüssen an a lle Schnellzüge in Biel und 
eine optimierte Bus-Erschliessung der Industriezone Lengnaumoos anzu-
streben. 
 
 
8. Auswirkungen auf die Umwelt (Bericht Art. 47 RPV) 
 
8.1 Ausgangslage 
 
Lengnau ist durch seine Lage zu den Hauptverkehrsträgern (A5 und Bahn-
Hauptlinien nach Biel–Zürich und Biel–Basel) bezüglich Lärm- und Luftqua-
lität vorbelastet.  
 
Lengnau ist durch den öf fentlichen Verkehr durch die Regionalbahnlinie 
und eine Buslinie nach Grenchen bis auf  die Erweiterung der Industriezone 
Lengnaumoos ausreichend erschlossen. Diese Buslinie ermöglicht in 
Grenchen den Umstieg auf  die Schnellzüge Richtung Zürich und Basel.  
 
Lengnau verfügt grundsätzlich über eine gut ausgebaute Infrastruktur 
(Schulen, Sportanlagen, Verwaltung, Abwasseranlagen, Wasserversor-
gung, Gasversorgungsnetz), die auf  eine Bevölkerung von mehr a ls 5000 
Personen ausgelegt ist oder mit vertretbarem Aufwand ausgebaut werden 
kann. 
 
Lengnau weist ein kompaktes S iedlungsgebiet mit Potenzia l für eine inne-
re Verdichtung auf . 
 
Lengnau ist Bestandteil der Agglomeration Biel, mit der Stadt Grenchen 
zusammengebaut und umgeben von Naherholungsgebieten.  
 
Lengnau weist grössere Arbeitszonen auf . Das Lengnaumoos ist für auf  die 
Autobahn ausgerichtete Nutzungen geeignet.  
 
Lengnau verfügt über keine Einkaufszentren oder grosse Verkaufsgeschäf-
te (Ausnahme COOP und Denner). Die Versorgung mit Gütern des täg lichen 
Bedarfs ist durch die vorhandenen Geschäfte sichergestellt  und soll den 
heutigen Bedürfnissen angepasst werden können. 
 
Lengnau weist bezüglich Bodenqualität abgesehen von den mehrheit lich 
bewaldeten Jurahängen fast nur ertragreiche Böden auf . Bei der Aus-
scheidung neuer Bauzonen kann die Bodenqualität keine dif ferenzierende 
Wertung haben.  
 
Der Kanton hat sich im Richtplan gegen eine g leichmässige bauliche Ent-
wicklung und für eine Stärkung der Zentren und der übergeordneten Ent-
wicklungsachsen eingesetzt. Lengnau gehört zwar nicht zum Agglomera-
tionskern von Biel jenoch zu einer Entwicklungsachse. Lengnau könnte a ls 
Wohnstandort mit guter Lagequalität ein höheres Wachstum aufweisen 
a ls dies während der letzten Planungsperiode der Fa ll war.  
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8.2 Haushälterische Bodennutzung 
 
Mit einer Libera lisierung der Gesta ltungsvorschrif ten sollen zeitgemässe 
Bauten und passiv Energ ie nutzende Gebäude ermöglicht werden. Im 
Dorfkern sollen die charakteristischen Strukturen und Bauten erhalten 
werden. Neubauten sollen jedoch in einer zeitgemässen Architektur, die 
die Qualität des Ortsbilds hervorhebt, gesta ltet werden können. Mit dem 
Verzicht auf  die ZPP Nr. 9  und auf  neue Zonen mit Planungspf licht sollen 
rasche Bewilligungsverfahren ermöglicht werden.  
 
 
8.3 Ortsbild- und Landschaftsschutz 
 
Das Bauinventar der Gemeinde Lengnau wird mit der Ortsplanung «behör-
denverbindlich» umgesetzt. Das heisst, die erhaltens- und schützenswer-
ten Bauten und die Baugruppen sind im Schutzzonenplan a ls Hinweis auf-
geführt. Mit dem Baureglement werden die Schutz- und Verfahrensbe-
stimmungen festgelegt. Die Einstufung gemäss Bauinventar kann im Bau-
bewilligungsverfahren im Zusammenhang mit einem konkreten Vorhaben 
(Um- oder Erweiterungsbau, Anbau oder Abbruch) überprüft werden.  
 
Der Landschaftsschutz wird mit dem neuen Schutzzonenplan über dem 
bisherigen Umfang gewährleistet (vg l. auch 8.7  Ökologie / Naturschutz / 
Gewässer).  
 
 
8.4 Verkehr, Luft- und Lärmbelastung 
 
Das durch die in den nächsten 15 Jahren zu überbauenden Wohngebiete 
verursachte Verkehrsaufkommen ist aufgrund deren Grösse generell un-
problematisch. Die Lage der Wohnbaugebiete zum Bahnhof  ist weitge-
hend gut. Von der zum ESP erweiterten Industriezone Lengnaumoos, die 
über einen direkten Anschluss an die A5 verfügt, ist in den Wohngebieten 
kein übermässiger Mehrverkehr zu erwarten.  
 
Die Planung der Erschliessung der Neubaugebiete erfolgt grundsätzlich 
nach den neuesten Erkenntnissen in Bezug auf  Verkehrssicherheit. Die Ba-
sis-Erschliessungsanlagen sind mit Ausnahme der Kleinfeld- und Kändlen-
strasse für die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs genügend ausgebaut. 
Mit den Tempo 30-Zonen wird eine Verkehrsberuhigung angestrebt, die 
sich posit iv auf  die Verkehrsicherheit auswirken wird. Dazu beitragen wer-
den auch die 8  Netzergänzungen des Langsamverkehrsnetzes.  
 
Durch die Massnahmen in den Bereichen Wärmedämmung, Heizung und 
Warmwasseraufbereitung wie sie mit der Energ ieverordnung 2009 ver-
langt werden (annähernd Minerg ie-Standard, jedoch ohne Komfortlüf-
tung), kann bei Neubauten und wesentlichen Umbauten die Schadstof fbe-

Denkmalpflege 

Landschaftsschutz 

Verkehrsaufkommen 

Verkehrssicherheit 

Luftbelastung 
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lastung der Luft minimal gehalten werden. Hinzu kommen weitergehende 
Vorschrif ten im Baureglement (vg l. 8 .5 ). Die zusätzlichen Auswirkungen 
durch die in den nächsten 15 Jahren zu überbauenden Wohn- und Arbeits-
gebiete sind unbedeutend. Infolge von Sanierungen bestehender Liegen-
schaften und den weiteren Massnahmen in den Bereichen Verkehr und 
Gewerbe kann davon ausgegangen werden, dass die Belastung der Luft 
mit Schadstof fen weiter zurückgehen wird. 
 
Die neue, nicht bereits überbaute Wohnzone W2 „Rohr“  (ES II) liegt abseits 
zur Basiserschliessung, resp. zur Kantonsstrasse und ist von keinerlei 
Lärm-Immissionen belastet.  
Die Erweiterung der ZPP Lengnaumoos (ES IV) grenzt an die Bahnlinie und 
die Bürenstrasse. Die Bürenstrasse ist lärmtechnisch unproblematisch. 
Dagegen ist ein ausreichender Schutz gegenüber der Bahnlinie (nordseit ig  
der Zone) entweder mit weitgehend geschlossenen Fassaden oder durch 
eine Lärmschutzmauer zu gewährleisten. Da of fen bleiben soll, ob der 
nördliche Teil der Industriezone mit einem Anschlussgleis ab dem Bahnhof  
Lengnau erschlossen werden soll, sind die konkreten Massnahmen mit der 
Überbauungsordnung oder im Baubewilligungsverfahren festzulegen. 
 
 
8.5 Nachhaltiges Bauen / Energie 
 
Die Gemeinde Lengnau trägt im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit dem Bau-
reglement (Artikel 431 –  436) und der Unterzeichnung des Berner Energ ie-
abkommens Stufe 3 zu einem sparsamen Umgang mit Energ ie und zu ei-
ner nachhaltigen Nutzung bei. Namentlich kann die Gemeinde gestützt 
auf  das Baureglement den Anschluss an ein Fernwärmenetz verlangen. 
Bei mehr a ls 6  Wohnungen wird eine gemeinsame Energ iezentra le vorge-
schrieben. Für Bauten nach Minerg ie-P Standart werden ein Bonus bei der 
Ausnützungszif fer, eine leicht grössere Gebäudehöhe und reduzierte 
Grenzabstände gewährt. 
 
Zur Konkretisierung dieser Z ielsetzung beabsichtigt der Gemeinderat im 
Nachgang zur Ortsplanungsrevision und gestützt auf  das neue Energ iege-
setz sowie die entsprechenden kantonalen Vorgaben (beides zurzeit noch 
nicht vorhanden) einen Energ ierichtplan zu erarbeiten. Dieser Richtplan 
wird voraussichtlich Anpassungen am Baureglement zur Folge haben und 
ev. sind in einem Nutzungsplan Energ iebezugsperimeter festzulegen. 
 
Aufgrund einer Mitwirkungseingabe wurde unter Einbezug des Amtes für 
Gemeinden und Raumordnung die Schaffung einer speziellen Zone für  
ökolog isches Bauen, insbesondere für das Gebiet Rohr geprüft. Aufgrund 
rechtlicher Überlegungen (grif f ige Massnahmen nur möglich im Rahmen 
einer ZPP, wozu eine Bauzone mit 0 ,5  ha F läche zu klein, resp. das Verfah-
ren zu aufwändig ist) und zur Durchsetzbarkeit, wird auf  dieses an sich zu-
kunftsweisende planerische Vorhaben verzichtet. Anstelle einer einzelnen 
Zone soll die Beratung durch die Bauverwaltung und der Einbezug der re-
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gionalen Energ iefachstelle intensiviert und die Teilnahme am Label 
„Energ ie-Stadt“  geprüft werden. 
 
Um der zunehmenden Hochwasserproblematik, verursacht durch das 
wachsende S iedlungsgebiet und die Klimaerwärmung gerecht zu werden, 
ist im Baubewilligungsverfahren der Nachweis einer retensiven, d. h. ge-
drosselten Grundstücksentwässerung zu erbringen.  
 
Die nächtliche Dauerbeleuchtung von ganzen Fassaden, von Schaufen-
stern, von Hauszugängen und selbst von Gärten sowie sog. Skybeamer 
stellen eine zunehmende Irritation der T iere dar. Um dem entgegenzuwir-
ken werden Vorschrif ten erlassen, die es der Baupolizeibehörde ermög-
licht Auf lagen zu erlassen und bei bestehenden Anlagen einzuschreiten. 
 
 
8.6 Fruchtfolgeflächen 
 
Dem Erhalt von Fruchtfolgef lächen wird im Rahmen der OP-Revision inso-
weit Rechnung getragen, a ls die S iedlungsentwicklung mit Ausnahme des 
ESP Lengnaumoos keine Fruchtfolgef lächen, resp. landwirtschaftlich be-
sonders geeignetes Land beansprucht. 
 
 
8.7 Ökologie / Naturschutz / Gewässer 
 
Für das Landwirtschaftsgebiet konnte der reg ionale Teilrichtplan «ökolo-
g ische Vernetzung» in Kraf t gesetzt und gestützt darauf  die ÖQV-Planung 
erarbeitet werden. 
 
Im S iedlungsgebiet von Lengnau bef inden sich keine national oder reg io-
nal bedeutenden Schutzobjekte oder –gebiete.  
Parkähnliche Baumbestände sowie Einzelbäume und Baumreihen im S ied-
lungsgebiet sind im Schutzzonenplan bezeichnet.  
 
Die Gewässer (of fene und eingedolte) sind mit deren Ökomorphologie im 
Schutzzonenplan eingetragen. Die Abgrenzung zu den Gewässern wird mit 
den Vorschrif ten zum Gewässerraum vorgenommen. 
 
 
8.8 Altlasten und Naturgefahren 
 
Im Bereich der vorgesehenen Um- und Einzonungen sind keine Alt lastver-
dachtsf lächen bekannt. 
 
Die Gefahrenkarte Lengnau wird mit der Ortsplanung grundeigentümer-
verbindlich umgesetzt (vg l. 5 .3 ).  
Von Hangrutschungen (blauer und gelber Gefahrenbereich) sind diverse 
bestehende Bauten am Rebweg und in den Gebieten Winkel und Gumme 
betrof fen. Aufgrund der Erfahrungen von jüngeren Vorhaben kann davon 
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ausgegangen werden, dass diese rutschgefährdeten Hänge mit baulichen 
Massnahmen (entsprechende Fundation bis auf  den gewachsenen Unter-
grund) ausreichend stabilisiert werden können. 
Von den F liessgewässern geht eine erhebliche Gefährdung durch Überf lu-
tung aus. Betrof fen sind diverse Bauten im Bereich der Oelestrasse, na-
mentlich das Feuerwehrmagazin sowie die Industriezone Lengnaumoos. 
Der Gefährdung an der Oelestrasse ist in erster Linie mit Objektschutz-
massnahmen zu begegnen. Weiter soll geprüft werden, ob mit einer Kapa-
zitätserhöhung der Meteorwasserleitung die S ituation entschärf t werden 
kann. 
Die Erweiterung der Industriezone Lengnaumoos erfordert, dass Gebäude-
öf fnungen eine Mindesthöhe aufweisen und sensible Nutzungen über der 
krit ischen 300-jährlichen Hochwassermarke angesetzt werden. Dies be-
dingt eine Aufschüttung der Baugrundstücke wie es bei den projektierten 
Gebäuden an der Industriestrasse gemacht wurde. Gestützt auf  das Spe-
zia lgutachten von Hunziker, Zarn & Partner sind die ZPP-Vorschrif ten mit 
den vorgeschlagenen Minimalkoten ergänzt worden. Eine grossf lächige 
Unterkellerungen ist nicht möglich. Wasserbauliche Massnahmen an der 
Leugene kommen nicht in Betracht, weil ein Rückf luss durch die übrigen 
Gewässer im Gebiet nicht unterbunden werden kann. 
Nicht zu unterschätzen ist nach Ansicht der Gemeindeverantwortlichen 
eine Überf lutung an der Grenze zu Pieterlen, wenn Starkniederschläge 
vom gefrorenen Boden nicht aufgenommen werden können und sich das 
Oberf lächenwasser ins S iedlungsgebiet erg iesst. 
 
 
8.9 Fazit 
 
Die mit der Revision der Ortsplanung angestrebte Entwicklung (Schwer-
punkte «Wohnen und Arbeiten in Lengnau» bilden mit hoher Wohnquali-
tät und Ausgleich schaffen zwischen Arbeitsplatzentwicklung und Wohn-
bautätigkeit) entspricht den Z ielen des kantonalen Richtplans. 
 
Aufgrund der revidierten Ortsplanung ist in Lengnau mit keiner erhebli-
chen zusätzlichen Belastung der Umwelt zu rechnen. Wertvolle Lebens-
räume für Pf lanzen und T iere, zusammenhängende Landwirtschaftsf lä-
chen (Ausnahme ESP Lengnaumoos) und wertvolle Naherholungsgebiete 
bleiben erhalten. 
 
Die Gefahrensituation durch Naturereignisse ist bekannt und kann mit Ob-
jektschutzmassnahmen soweit verringert werden, dass die bauliche Ent-
wicklung nicht bedeutend eingeschränkt wird. 
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9. Verfahren 
 
Die Planungsinstrumente wurden in drei Arbeitsgruppen «Bauminventar», 
«Verkehr» und «Baureglement» zu Handen der Ortplanungskommission er-
arbeitet. 
Der S iedlungsübergang zur Nachbargemeinde Grenchen wird durch die 
vorgesehenen Planänderungen nicht tangiert. Der ESP Lengnaumoos hält 
durch die Leugene mit einem 20 m breiten Gewässerraum, der einen na-
türlich wirkenden S iedlungsrand bildet, einen ausreichenden Abstand zur 
Gemeindegrenze von Pieterlen ein.  
 
Eine Gesamtrevision der Ortsplanung erfordert eine umfassende Orientie-
rung und die Mitwirkung durch die Bevölkerung. Die Mitwirkung wurde im 
Rahmen einer Auf lage gewährt, wobei am 28. Januar 2009 über die Z iele, 
die Massnahmen und das Verfahren orientiert wurde. Die Auf lageakten 
bestanden aus den Zonenplänen 1 + 2, dem Baureglement und dem Ver-
kehrsrichtplan sowie einer Anpassung des Zonenplans Landschaft. 
Gestützt auf  die Eingaben aus der Bevölkerung wurden die Pläne und Vor-
schrif ten überprüft, mit den Gefahrenstufen gemäss Entwurf  zur Gefah-
renkarte ergänzt und soweit nötig  angepasst, bevor sie durch den Ge-
meinderat zu Handen der kantonalen Vorprüfung verabschiedet werden 
konnten. Die Eingaben und das Ergebnis sind im Mitwirkungsbericht vom 
April 2009 zusammengefasst. 
 
Im Rahmen der Vorprüfung wurden die Pläne und Vorschrif ten auf  ihre 
Rechtmässigkeit geprüft. Der Vorprüfungsbericht datiert vom 24. Februar 
2010. Darin werden die Entwicklungsabsichten unterstützt sowie die 
Grundlagen und Erläuterungen zur Planung a ls vollständig  und fachkundig 
beurteilt . Die wenigen aufgeführten Genehmigungsvorbehalte zu den Plä-
nen und den Vorschrif ten konnten bereinigt werden. Die wesentlichen An-
passungen betref fen: 
- Verzicht auf  die Erhaltungszonen Rebweg / Alpenblick 
-  Zusammenführen des Zonenplans Landschaft mit dem Zoneplan 2 

zum Schutzzonenplan 

-  Lärmaufstufung entlang der Bürenstrasse auf  der Ostseite 

 
Nach der Vorprüfung wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 
- Ablösung der UeO Rosenweg durch die ZPP 11 Rosenweg, resp. durch 

die W2 
- Teilweise Ablösung der UeO Obermoos durch die W2 
- Erweiterung der ZöN F Schulhaus Küpfgasse 
- Sistierung der ZPP 4 Bahnhof  
 
Die öf fentliche Auf lage der Zonenpläne, des Schutzzonenplans und des 
Baureglements erfolgt nach der Vorprüfung und Bereinigung. Im Rahmen 
der öf fentlichen Auf lage kann in begründeten Fällen Einsprache erhoben 
werden, wobei sich die Einsprachebefugnis nach Art. 60 BauG richtet. 
 

Vorbereitung und Ab-

stimmung mit den 

Nachbargemeinden 

Mitwirkung zur  

OP-Revision 

Vorprüfung 

Anpassungen nach 

der Vorprüfung 

Auflage 
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Erstinstanzlich entscheidet über unerledigte Einsprachen das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung im Genehmigungsverfahren nach der Be-
schlussfassung der Einwohnergemeindeversammlung von Lengnau. 
 
 
9.2 Termine 
 
S tart OP-Revision Mai 2008 

Entwurf  Sommer/Herbst 2008 

Mitwirkung 22. Jan. –  23. Febr. 2009 

Auswertung Mitwirkung, Integration Gefahrenkarte 
Bereinigung und Beschlussfassung März– Juli 2009 

Vorprüfung Sept. 09–Febr. 2010 

Bereinigung, Zusammenführen ZP 2 und ZP Landschaft 
Vertragsabschlüsse März-Jan. 2011 

Beschlussfassung durch Gemeinderat 1 . Februar 2011 

öf fentliche Auf lage 18. Feb. –  21. März 2011 

ev. Einspracheverhandlungen 31. März 2011 

Beschlussfassung durch Gemeindeversammlung 26. Mai 2011 
 
 
9.3 Auflage 
 
... 
 
 
9.4 Beschlussfassung 
 
... 
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